
 
 

 
Kanton Zürich 
Staatsarchiv 
 
 
 
 

Zürcher Gesetzessammlung seit 1803 online 
http://www.staatsarchiv.zh.ch/query 

Signatur StAZH OS 40 (S. 1085) 

Titel Beschluß des Regierungsrates über die Abänderung 
des Röntgentarifes für die vom Bunde anerkannten 
Krankenkassen im Kanton Zürich vom 19. Juli 1956 

Ordnungsnummer  

Datum 27.10.1960 
 
[S. 1085] Auf Antrag der Direktion des Gesundheitswesens 
beschließt der Regierungsrat: 
I. Im Beschluß des Regierungsrates über den Röntgentarif für die vom Bunde 
anerkannten Krankenkassen im Kanton Zürich vom 19. Juli 1956 wird Position 43 wie 
folgt geändert: 
43. Zu den aufgeführten Taxen ist, sofern ihr Gesamtbetrag unter Fr. 18.– bleibt, die 
Konsultationstaxe hinzuzurechnen (Ansatz 9 oder 10 der Taxordnung für die 
Vergütungen der Krankenkassen an die Ärzte). 
II. Diese Änderung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 27. Oktober 1960. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Vizepräsident: Der Staatsschreiber: 
F. Egger. Dr. Isler. 
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